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 Veröffentlicht am 25.04.2019

Norm

ABGB §257

ABGB §258

Rechtssatz

Ist im Fall einer dauerhaften Änderung des Wohnorts des Betro5enen sowohl eine rechtsgeschäftliche Au6assung des

bisherigen Haushalts als auch eine rechtsgeschäftliche Begründung eines neuen Haushalts erforderlich, so darf ein

Rechtsgeschäft über die Veräußerung einer Liegenschaft, die zur Befriedigung des aktuellen Wohnbedürfnisses des

Betro5enen dient, nicht vor dem Abschluss eines (aufschiebend bedingt geschlossenen) Vertrags (bzw vor einem

unabänderlichen Vertragsentwurf verbunden mit einer Abschlusszusage) über die Begründung des neuen Haushalts

genehmigt werden.
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